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Zonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplanung, Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest/Freigabe zur öffentlichen Mitwirkung
1. 
Ausgangslage

Seit der Stilllegung der Industriebetriebe PCO Portlandcementwerk und der AG Hunziker & Cie steht im Westen der Stadt Olten ein Areal von ca. 275’000 m2 Fläche für eine neue Nutzung zur Disposition. Der Stadtrat hat aus diesem Grund dieses Gebiet im September 2002 mit der ersten öffentlichen Planauflage zur Ortsplanungsrevision neu der Sondernutzungszone A zugewiesen. Diese Zone dient der vorläufigen Regelung der zulässigen Nutzung bis zur Festsetzung der Nutzungszonen und zwar aufgrund eines Gesamtkonzeptes. Die Zuweisung geschah vor dem Hintergrund, dass in Olten durch entsprechende Förderungsmassnahmen interessante Arbeitsplätze wie auch attraktive Wohngebiete und Wohnformen angeboten werden sollen und für die Begünstigung einer wirtschaftlichen Entwicklung und Wertschöpfung der Stadt und Region entsprechend planerische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. 

2.
Städtebaulicher Wettbewerb Olten SüdWest

Praktisch gleichzeitig mit der erwähnten öffentlichen Planauflage wurde auch der städtebauliche Wettbewerb Olten SüdWest durchgeführt und am 8. Januar 2003 entschieden. Die Grundeigentümer haben anschliessend das Siegerteam, nämlich das Büro Z, AG für Wohnen und Stadtfragen, Zürich, und process yellow, Architekten und Stadtplaner, Berlin, mit der Weiterbearbeitung beauftragt. In der Zwischenzeit sind die städtebaulichen Vorstellungen, soweit sie für die Nutzungsplanung notwendig sind, zum grössten Teil konkretisiert worden und liegen den beiden Baudirektionen zur einer ersten Stellungnahme vor.

3.
Planung Olten SüdWest

Zum heutigen Zeitpunkt sind die notwendigen Konzepte zum Gebiet Olten SüdWest soweit bereinigt und detailliert, wie sie für die nachfolgende bzw. noch bevorstehende Nutzungsplanung erforderlich sind. Im Hinblick auf die neue räumliche Ordnung respektive nutzungsmässige Entwicklung des Areals muss die definitive Abgrenzung der Siedlungsfläche und eine verbindliche Grundlage für die entsprechende landschaftliche Vorbereitung respektive Geländegestaltung des Areals vorgenommen bzw. geschaffen werden. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass heute zwei voneinander getrennte, aber untereinander koordinierte Teilplanungen mit unterschiedlichem Planungsstand vorliegen. Dies sind die «konzeptionellen Vorstellungen zur Stadtentwicklung Olten SüdWest» sowie die «Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest».

4.
Die konzeptionellen Vorstellungen zur Stadtentwicklung Olten SüdWest

Die konzeptionellen Vorstellungen zur Stadtentwicklung Olten SüdWest geben Auskunft über die im Areal anzustrebende räumliche und nutzungsmässige Ordnung, über die Lärm- und Erschliessungsfragen sowie die Umweltbelange als Grundlage für die bevorstehende Nutzungsplanung. Die umfangreichen Arbeiten liegen den beiden Baudirektionen der Stadt Olten zur Stellungnahme vor und sollen bis im Spätherbst 2005 soweit überarbeitet und in den zuständigen Kommissionen diskutiert sein, dass der Stadtrat über die Ausarbeitung der entsprechenden grundeigentümerverbindlichen Nutzungspläne befinden kann.

5.
Die Endgestaltung des Kiesabbaus im Gheid und die Arealgestaltung 

Olten SüdWest 

Die Zonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplanung «Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest» bezweckt mit den entsprechenden Nutzungsplänen und unter Einbezug der Interessen von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, die Bereitstellung des Gebietes Olten SüdWest für eine spätere Überbauung gemäss den erwähnten Vorstellungen zur Stadtentwicklung und damit verbunden, die Bereinigung des Siedlungsgebietes, die Endgestaltung des Kiesabbaus Gheid, die Festlegung von naturnahen Bereichen und Terrainanpassungen, den gestalteten Lärmschutz entlang der zukünftigen Entlastungsstrasse Region Olten, die Verlegung von Strassen sowie die Rodung von Waldflächen und die Wiederaufforstung. 

Sämtliche Massnahmen und Auswirkungen der Planung sind im Raumplanungsbericht vom 22. April 2005 detailliert beschrieben, weshalb diese nachfolgend nur noch kurz zusammengefasst wiedergegeben werden. 

5.1 Der Zonenplan und die zugehörigen Zonenvorschriften

Der Zonenplan zeigt auf, wo die Erweiterung der Siedlungsfläche in der Grösse von 3.46 ha Land zu Lasten der Landwirtschaftszone vorgenommen wird, lokalisiert weitere Zonen-, Wald- und Heckenkorrekturen und scheidet diverse neue Zonen aus, deren Nutzungsbestimmungen in den Sonderbauvorschriften festgehalten werden. Nur mit diesen Massnahmen können die für die Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes notwendigen Geländeanpassungen mit den zugehörigen Arbeiten und Massnahmen vorgenommen und der Kiesabbau beendet werden. 

5.2
Der Gestaltungsplan mit den zugehörigen Sonderbauvorschriften

Der Gestaltungsplan zeigt verbindlich auf, wie, wo, wann und in welchem Ausmass das Gelände abgegraben bzw. aufgeschüttet, die Landflächen an die zukünftigen räumlichen und ökologischen Bedürfnisse angepasst werden und wie die Landflächen genutzt werden dürfen bzw. sollen respektive welche Funktion sie übernehmen. Zudem ist festgehalten, wo, in welchem Ausmass, in welchen Etappen und unter welchen Voraussetzungen der Kiesabbau fortgesetzt und der bestehende Kiesrücken längs des Gheidweges abgetragen wird und für was und wo das abgetragene oder zugeführte Bodenmaterial zu verwenden ist. Selbstverständlich sind auch die umweltrelevanten Aspekte berücksichtigt worden wie z.B. der Lärmschutz, die Luftreinhaltung, Begrünung, Wiederaufforstung und der ökologische Ersatz und Ausgleich.
5.3
Die Erschliessung

Die Erschliessungsfragen sind einerseits im Erschliessungsplan und anderseits in den Sonderbauvorschriften geregelt. Der Erschliessungsplan zeigt verbindlich die Verlegung der Flugplatzstrasse und des Gheidweges nach Westen auf, die Verlängerung der Sportstrasse sowie die neuen kombinierten Fuss- und Radwege und die reinen Fusswege. In den Sonderbauvorschriften finden sich Bestimmungen über die Zufahrts- und Unterhaltsfragen, über die zulässige Anzahl Fahrten durch den Rötzmatttunnel und zum Gheidweg. Die Verlegung der Flugplatzstrasse bedingt eine Veränderung der Segelfluganlage. So muss die Piste um ca. 17 m verkürzt und der Flugzeugbereitstellungsplatz verschoben oder ev. verkleinert werden. Die entsprechenden Verhandlungen mit den Flugplatzbetreibern sind bereits terminiert.

5.4
Verkehr

Im Zusammenhang mit der Arealgestaltung Olten SüdWest und dem Kiesabbau müssen innerhalb von 3-4 Jahren ca. 220'000 m3 Kies abgeführt und ca. 50'000 m3 unverschmutztes Aushubmaterial zugeführt werden. Das zu transportierende Volumen vom bzw. in das Gebiet Olten SüdWest ergibt ein Verkehrsaufkommen von rund 35 Lastwagenfuhren respektive 70 Lastwagenfahrten pro Arbeitstag. Diese Fahrten werden gemäss den vom BUWAL herausgegebenen Baurichtlinien als unbedenklich eingestuft.

5.5
Umweltverträglichkeit

Gemäss Stellungnahme vom Kantonalen Amt für Raumplanung vom 31.03.05 kann auf die Umweltverträglichkeitsprüfung im formellen Sinn verzichtet werden. Die Auswirkungen der Planung auf Raum und Umwelt sind trotzdem untersucht und im bereits erwähnten Raumplanungsbericht aufgezeigt worden. Aufgrund dieser Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben «Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest» bezüglich der Umweltaspekte im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung unkritisch ist.

6.
Kantonale Vorprüfung

Der Zonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplan «Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest» wurde mit den zugehörigen Sonderbauvorschriften im November 2004 den zuständigen kantonalen Instanzen zur Vorprüfung eingereicht. In der Zwischenzeit haben zwecks Anpassung der Pläne an die gesetzlichen Vorgaben verschiedene Gespräche zwischen Fachleuten des Kantons und der Grundeigentümerin, den beauftragten Planern und der Verwaltung stattgefunden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die nun überarbeiteten Pläne den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und daher keine wesentlichen Änderungen aufgrund der noch ausstehenden kantonalen Vorprüfung notwendig werden.

7.
Kommissionen

Die Baukommission und die Kommission für Stadtentwicklung wurden am 10.01.05 bzw. 13.01.05 orientiert. 

Die Baukommission ist der Auffassung, dass mit einer korrigierten Linienführung der Flugplatzstrasse eine Arealverkleinerung zulasten der Segelfluggruppe verhindert werden könnte. Trotzdem sollte es – aus ihrer Sicht - möglich sein, die ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen bzw. eine städtebaulich dem Projekt angepasste Geländekante zu erreichen. Im Weiteren legt die Baukommission Wert auf die Aussage, dass für die Stadt Olten die Möglichkeit bestehe - bei besonderen Einflüssen bzw. Bedürfnissen (bspw. Ergebnisse der Sportstättenplanung) - vorgängig (Terminplanung Materialabbau und Arealgestaltung läuft bis 2008) in die Massnahmenplanung «eingreifen» zu können.  

Die Kommission für Stadtentwicklung unterstützt das Vorhaben und möchte insbesondere im Zusammenhang mit den Verkehrsfragen über die weitere Entwicklung orientiert werden. 

8.
Weiteres Vorgehen

Der Bevölkerung wird im Rahmen einer Ausstellung die Gelegenheit gegeben, sich zur Zonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplanung «Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest» zu äussern. Die z.T. durch Fachleute begleitete Ausstellung findet statt vom 6. bis 25. Mai 2005 und wird am 17. Mai durch eine Orientierungsveranstaltung ergänzt. Zudem ist am 4. Mai 2005 eine spezielle Orientierung der Presse vorgesehen. 

Aufgrund der Eingaben aus der öffentlichen Mitwirkung wie auch der noch ausstehenden kantonalen Vorprüfung werden die Planungsinstrumente bis Ende August 2005 überarbeitet und anschliessend im September 2005 dem Stadtrat für die Freigabe zur öffentlichen Planauflage unterbreitet.

Beschluss:

1. Die Zonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplanung «Endgestaltung Kiesabbau Gheid und Arealgestaltung Olten SüdWest» wird zur öffentlichen Mitwirkung freigegeben.

2. Die Baudirektion I wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Mitteilung an:

Baudirektion l, Hochbau und Planung/Herrn Adrian Balz

Baudirektion ll, Tiefbau, Umwelt und Entsorgung/Herrn Urs Kissling

Hochbau (1)

Stadtplanung (2)

Kanzleiakten

Verteilt am:


